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16. Satzung des Schulzweckverbandes

Aldenhoven-Linnich für die interkommunale
Gesamtschule Aldenhoven-Linnich
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Präambel

§ 1 Verbandsmitglieder
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§ 5 Organe

§ 6 Zusammensetzung der Verbandsversammlung

§ 7 Zuständigkeit der Verbandsversammlung

§ 8 Sitzungen der Verbandsversammlung

§ 9 Beschlüsse der Verbandsversammlung

§ 10 Verbandsvorsteherin / Verbandsvorsteher

§ 11 Haushaltswirtschaft und Prüfung
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§ 13 Öffentliche Bekanntmachungen
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§ 16 Auseinandersetzung

§ 17 Anwendung des Kommunalverfassungsrechts

§ 18 Schlichtung in Streitfällen

§ 19 Genehmigung, Inkrafttreten

Anlage

Vorwort

Die Gemeinde Aldenhoven ist Trägerin der Gemein-
schafts- und Ganztagshauptschule und der Käthe-Koll-
witz-Realschule Aldenhoven. Die Stadt Linnich ist Trä-
gerin der Gemeinschaftshauptschule und der Städtischen
Realschule Linnich.

Im Zuge der allgemeinen Schulentwicklung und durch
die Befragung der Eltern wurde der Bedarf für eine
Gesamtschule im Nordkreis Düren offensichtlich. Die
Schülerzahlen an den allgemeinbildenden Schulen sind
aufgrund der demografischen Entwicklung rückläufig.
Um die jeweiligen Schulstandorte mit einem bedarfs-
gerechten Schulangebot zu erhalten, auszubauen und zu
sichern, soll zum Schuljahr 2014/2015 eine interkommu-
nale Gesamtschule mit Teilstandorten in Aldenhoven und
Linnich errichtet werden.

Träger dieser interkommunalen Gesamtschule soll der
Schulzweckverband Aldenhoven-Linnich sein.
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B Verordnungen, 
 Verfügungen und Bekanntmachungen 
 der Bezirksregierung
441. Planfeststellung für den 6-streifigen Ausbau der 

A565 zwischen der Anschlussstelle Bonn-Endenich 
und dem Autobahnkreuz Bonn-Nord in Bonn von 

Bau - km 10+ 108 bis Bau - km 11+ 900 einschließlich 
Brückenneubauten und Stütz- und Lärmschutzwän-

den sowie Entwässerungseinrichtungen

Bezirksregierung Köln  
Köln, den 09. Oktober 2023

Im Auftrag der Bundesrepublik Deutschland beab-
sichtigt die Autobahn GmbH des Bundes, Niederlas-
sung Rheinland, Außenstelle Euskirchen, den 6-streifigen  
Ausbau der A565 zwischen der Anschlussstelle Bonn-
Endenich und dem Autobahnkreuz Bonn-Nord von  
Bau - km 10+ 108 bis Bau – km 11+ 900 einschließlich Brücken-
neubauten und Stütz- und Lärmschutzwänden sowie Entwäs-
serungseinrichtungen in der Gemarkung Bonn-Endenich.

Zur Erlangung des Baurechts für diese Maßnahme hatte 
der Landesbetrieb Straßenbau NRW (jetzt zuständig: die 
Autobahn GmbH des Bundes) bei der Bezirksregierung 
Köln (Anhörungsbehörde) die Durchführung des Plan-
feststellungsverfahrens nach § 17a Bundesfernstraßenge-
setz (FStrG) in Verbindung mit § 73 Verwaltungsverfah-
rensgesetz (VwVfG) beantragt.

Für das Vorhaben besteht eine Verpflichtung zur Durch-
führung einer Umweltverträglichkeitsprüfung gemäß  
§ 3a des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprü-
fung (UVPG).

Das für das Bauvorhaben durchzuführende Planfeststel-
lungsverfahren wurde am 10. September 2020 eingeleitet. 
Die abgegebenen Stellungnahmen der Träger öffentlicher 
Belange sowie die Einwendungen der betroffenen Priva-
ten zu den 2020 offen gelegten Planunterlagen haben dazu 
geführt, dass die Ausgangsplanung von der Autobahn 
GmbH des Bundes überarbeitet bzw. ergänzt worden ist 
(1. Deckblatt). Eine weitere Planänderung (2. Deckblatt) 
umfasst insbesondere:

- nochmals das Thema Klima/CO2-Bilanz/§ 13 Kli-
maschutzgesetz (KSG) und wird entsprechend der 
Allgemeinen Rundverfügung 03/2023 des Bundesmi-
nisteriums für Digitales und Verkehr um den Bericht 
„THG-Emissionen aus Verkehr“ ergänzt

- sowie zusätzlich wird die Luftschadstoffuntersuchung 
auf den aktuellen Stand des Handbuchs für Emissions-
faktoren des Straßenverkehrs (HBEFA) aktualisiert.

Die Beteiligung der Öffentlichkeit erfolgt durch Veröf-
fentlichung der Planänderungsunterlagen im Internet  
(§ 3 Abs. 1 Satz 1 PlanSiG). Die Planänderungsunterlagen 
stehen in der Zeit vom

9. Oktober 2023 bis einschließlich 8. November 2023

auf der Internetseite der Bezirksregierung Köln unter  
https://www.bezreg-koeln.nrw.de/brk_internet/verfahren/25_
strasse_planfeststellungsverfahren/index.html zur Verfü-
gung.

Der Inhalt dieser Bekanntmachung und der vorgenann-
ten, nach § 19 Abs. 2 UVPG auszulegenden Unterlagen 
ist zusätzlich über das zentrale Internetportal https://uvp-
verbund.de/portal/  zugänglich (§ 20 UVPG). Maßgeblich 
ist der Inhalt der im Internet zur Verfügung gestellten Un-
terlagen.

1. Jeder, dessen Belange durch das o. g. Vorhaben berührt 
werden, kann bis spätestens einem Monat nach Ablauf 
der Auslegungsfrist, das ist bis zum

   8. Dezember 2023

 einschließlich, bei der Bezirksregierung Köln, De-
zernat 25, Zeughausstraße 2-10, 50667 Köln (Anhö-
rungsbehörde) oder bei der Stadt Bonn, Technisches 
Rathaus, Einwendungen gegen die geänderten Plan-
unterlagen schriftlich oder zur Niederschrift erheben. 
Die Äußerungsfrist gilt auch für solche Einwendun-
gen, die sich nicht auf die Umweltauswirkungen des 
Vorhabens beziehen.

 Es können nur Einwendungen zu den Änderungen in 
diesem 2. Deckblattverfahren erhoben werden.

 Die Erhebung einer fristgerechten Einwendung setzt 
voraus, dass aus der Einwendung zumindest der gel-
tend gemachte Belang und die Art der Beeinträchti-
gung hervorgehen, die Einwendung unterschrieben 
und mit einer den Mindestanforderungen entspre-
chenden, lesbaren Anschrift versehen ist. Einwendun-
gen ohne diesen Mindestinhalt sind unbeachtlich.

 Gem. § 3a VwVfG sind Einwendungen, die per E-Mail 
erhoben werden, nur zulässig, wenn die Empfänger-
behörde hierfür einen Zugang eröffnet hat und die 
E-Mails mit einer qualifizierten elektronischen Signa-
tur nach dem Signaturgesetz versehen sind. Eine Sig-
nierung mit einem Pseudonym ist nicht zulässig.

 Die Bezirksregierung Köln hat diesen Zugang eröffnet 
und es gilt Folgendes:

 Die Einwendung kann auch durch Übermittlung eines 
elektronischen Dokuments mit qualifizierter elekt-
ronischer Signatur an die elektronische Poststelle der 
Bezirksregierung Köln erhoben werden. Die E-Mail-
Adresse lautet: poststelle@brk.sec.nrw.de.

 Die Einwendung kann auch durch De-Mail in der 
Sendevariante mit bestätigter sicherer Anmeldung 
nach dem De-Mail-Gesetz bei der Bezirksregierung 
Köln erhoben werden. Die De-Mail-Adresse lautet:  
poststelle@brk-nrw.de-mail.de.

 Nach Ablauf der Frist sind Einwendungen und Äuße-
rungen ausgeschlossen (§ 21 Abs. 4 Satz 1 und Abs. 5 
UVPG). Der Ausschluss beschränkt sich nur auf das 
Verwaltungsverfahren. 

 Einwendungen, die von mehr als 50 Personen auf 
Unterschriftslisten unterzeichnet oder in Form ver-
vielfältigter gleichlautender Texte eingereicht werden 
(gleichförmige Eingaben): Auf jeder, mit einer Unter-
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schrift versehenen Seite, ist ein/e Unterzeichner/in mit 
vollständigem Namen und Anschrift als Vertreter/in 
der übrigen Unterzeichner/innen zu benennen. An-
dernfalls können diese Einwendungen unberücksich-
tigt bleiben.

2. Im Rahmen des Anhörungsverfahrens werden perso-
nenbezogene Daten erhoben. Informationen zu die-
ser Datenerhebung können Sie unter https://www.
bezreg-koeln.nrw.de/brk_internet/leistungen/abtei-
lung02/25/planfeststellung/datenschutz_planfeststel-
lung.pdf einsehen.

3. Diese ortsübliche Bekanntmachung dient auch der 
Benachrichtigung der Vereinigungen nach § 73 Abs. 4 
Satz 5 VwVfG NRW von der Auslegung des Plans.

4. Die Anhörungsbehörde kann unter Voraussetzungen 
des § 17a Abs. 1 FStrG auf eine Erörterung der recht-
zeitig erhobenen Stellungnahmen, Einwendungen und 
Äußerungen verzichten.

 Findet ein Erörterungstermin statt, wird dieser zuvor 
ortsüblich bekannt gemacht. Ferner werden diejeni-
gen, die fristgerecht Stellungnahmen und Äußerungen 
eingereicht sowie Einwendungen erhoben haben, bzw. 
bei gleichförmigen Einwendungen und/oder Äuße-
rungen wird der Vertreter/ die Vertreterin, von dem 
Termin gesondert benachrichtigt (§ 17 VwVfG NRW).

 Sind mehr als 50 Benachrichtigungen vorzunehmen, so 
können sie durch öffentliche Bekanntmachung ersetzt 
werden.

 Die Vertretung durch einen Bevollmächtigten ist mög-
lich. Die Bevollmächtigung ist durch eine schriftliche 
Vollmacht nachzuweisen, die zu den Akten der Anhö-
rungsbehörde zu geben ist.

 Bei Ausbleiben eines Beteiligten in dem Erörterungs-
termin kann auch ohne ihn verhandelt werden. Das 
Anhörungsverfahren ist mit Abschluss des Erörte-
rungstermins beendet.

 Der Erörterungstermin ist nicht öffentlich.

5. Durch Einsichtnahme in die Planunterlagen, Erhe-
bung von Einwendungen und Stellungnahmen, Teil-
nahme am Erörterungstermin oder Vertreterbestellung 
entstehende Kosten werden nicht erstattet.

6. Entschädigungsansprüche, soweit über sie nicht in der 
Planfeststellung dem Grunde nach zu entscheiden ist, 
werden nicht in dem Erörterungstermin, sondern in ei-
nem gesonderten Entschädigungsverfahren behandelt.

7. Über die Einwendungen und Stellungnahmen wird 
nach Abschluss des Anhörungsverfahrens durch die 
Planfeststellungsbehörde entschieden. Die Zustellung 
der Entscheidung (Planfeststellungsbeschluss) an die 
Einwender/innen und diejenigen, die eine Stellung-
nahme abgegeben haben, kann durch öffentliche Be-
kanntmachung ersetzt werden, wenn mehr als 50 Zu-
stellungen vorzunehmen sind.

8. Ab Beginn der Auslegung des Planes tritt die Verände-
rungssperre nach § 9a Abs. 1 FStrG in Kraft. Darüber 
hinaus steht ab diesem Zeitpunkt dem Vorhabenträger 
ein Vorkaufsrecht an den vom Plan betroffenen Flä-
chen zu.

9. Da das Vorhaben UVP-pflichtig ist, wird darauf hinge-
wiesen,

- dass die Bezirksregierung Köln die für das Verfahren 
und die für die Entscheidung über die Zulässigkeit des 
Vorhabens zuständige Behörde ist,

- dass über die Zulässigkeit des Vorhabens durch Plan-
feststellungsbeschluss entschieden werden wird,

- dass die ausgelegten Planunterlagen die nach § 16 Abs. 
1 UVPG notwendigen Angaben enthalten und

- dass die Anhörung zu den ausgelegten Planunterla-
gen auch die Einbeziehung der Öffentlichkeit zu den 
Umweltauswirkungen des Vorhabens gem. § 18 Abs. 1 
UVPG voraussetzt und dies erfolgt ist.

Im Auftrag 
gez.  B i e r b a u m

ABl. Reg. K 2023, S. 350

442. Bekanntmachung der Ernennung der Kreis- und 
Stadtwahlleiter/innen und ihrer Stellvertreter/innen 

für die Europawahl 2024

Bezirksregierung Köln  
Az.:31.1.8.4

Köln, 29. September 2023

Gemäß § 4 des Europawahlgesetzes (EuWG) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 8. März 1994 (BGBl. 
I S. 423, 555, 852), zuletzt geändert durch Artikel 1 des 
Gesetzes vom 11. Januar 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 11), 
 i. V. m. § 9 Abs. 1 des Bundeswahlgesetzes (BWG) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 23. Juli 1993 (BGBl.  
I S. 1288, 1594), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Ge-
setzes vom 8. Juni 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 147, Nr. 198),  
und § 1 Abs. 1 der Verordnung über die Wahlorgane 
für die Bundestagswahlen und die Europawahlen vom 
 13. Dezember 1988 (GV. NRW. S. 536/SGV. NRW. 1113), 
zuletzt geändert durch Artikel 2 der Verordnung vom  
27. Juni 2014 (GV. NRW. S. 376), sind für die Europawahl 
2024 die in der Anlage aufgeführten Kreis- und Stadt-
wahlleiter/innen sowie deren Stellvertreter/innen ernannt 
worden.

Im Auftrag 
gez.  L i e b e r m a n n

ANLAGE 
Liste mit Wahlleiter*innen, Stellvertreter*innen und 
Ansprechpartner*innen

bezreg-koeln.nrw.de/brk_internet/leistungen/abteilung02/25/planfeststellung/datenschutz_planfeststellung.pdf
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443. Ergebnis der Feststellung nach 
 § 15 Abs. 2a Bundes-Immissionsschutzgesetz 
 für die Firma Chemion Logistik GmbH 
 41538 Dormagen

Bezirksregierung Köln  
Az. A15.1-300.0082/23

Köln, den 21. September 2023

Auf der Grundlage von § 15 Abs. 2a Bundes-Immissi-
onsschutzgesetz (BImSchG) in der Fassung der Bekannt-
machung vom 17. Mai 2013 (BGBl. I S. 1274), das durch 
Artikel 55 des Gesetzes vom 29. März 2017 (BGBl. I S. 626) 
geändert worden ist, i. V. m. Erlass des Ministeriums für 
Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz 
des Landes Nordrhein-Westfalen, Az. 61.11.06.06 vom 
 1. September 2021, wird Folgendes bekannt gegeben:

Die Firma Chemion Logistik GmbH hat mit Schreiben 
vom 26. April 2023 gemäß § 15 Abs. 2a BImSchG in Ver-
bindung mit § 3 Abs. 5b BImSchG eine störfallrelevante 
Änderung des Containerterminals A940, das Bestandteil 
eines Betriebsbereiches ist, auf dem Betriebsgrundstück 
im Chempark Dormagen, 589, 41538 Dormagen (Ge-
markung Dormagen, Flur 02, Flurstücke 771 (Hauptteil), 
sowie 767, angezeigt. Das Containerterminal A940 ist ge-
nehmigungsbedürftig nach dem BImSchG. 

Gegenstand ist die folgende Änderung in der Anlage:

- Betrieb von sicherheitsrelevanten Anlagenteilen nach 
Funktion

Das angezeigte störfallrelevante Vorhaben wurde gemäß 
§ 15 Abs. 2 BImSchG daraufhin geprüft, ob der angemes-
sene Sicherheitsabstand zu benachbarten Schutzobjekten 
erstmalig unterschritten wird, räumlich noch weiter un-
terschritten wird oder ob eine erhebliche Gefahrenerhö-
hung ausgelöst wird. 

Im Rahmen dieser Prüfung wurde festgestellt, dass dies 
nicht der Fall ist. Das angezeigte Vorhaben bedarf daher 
keiner störfallrechtlichen Genehmigung nach § 16a BIm-
SchG.

Im Auftrag 
gez.  M ö l l e r

ABl. Reg. K 2023, S. 353

C Rechtsvorschriften und 
 Bekanntmachungen anderer Behörden 
 und Dienststellen
444. Kraftloserklärung eines Sparkassenbuches 
 h i e r :  Stadtsparkasse Wermelskirchen

Gemäß Zweiter Teil, Abschnitt 6 der Allgemeinen 
Verwaltungsvorschriften – AVV – zum Sparkassengesetz 
wird das Sparkassenbuch der Stadtsparkasse Wermelskir-
chen mit der Kontonummer 383139318 hiermit für kraft-
los erklärt.

Wermelskirchen, den 26. September 2023

Stadtsparkasse Wermelskirchen 
Der Vorstand

ABl. Reg. K 2023, S. 353

E Sonstiges
445. Liquidation 
 h i e r :  Schützenverein Kameradschaft Bickenbach e. V.

Der Schützenverein Kameradschaft Bickenbach e. V. 
mit dem Sitz in Engelskirchen (AG Köln, VR 600628) ist 
aufgelöst. Die Gläubiger des Vereins werden aufgefordert, 
sich bei ihm zu melden. Schützenverein Kameradschaft 
Bickenbach e. V. i. L. gez. Roland Rien, Lepperstraße 9 in 
51766 Engelskirchen, Liquidator.

Der Liquidator
ABl. Reg. K 2023, S. 353

446. Liquidation 
 h i e r :  KG Froschköppe Brüchermühle 2006 e. V.

Die Jahreshauptversammlung vom 19. Juni 2023 hat 
die Auflösung des Vereins beschlossen. Die Gläubiger 
des Vereins werden hiermit aufgefordert, sich zu melden. 
(VR 81092, Amtsgericht Siegburg) 

Die Liquidatoren
ABl. Reg. K 2023, S. 353
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Einzelpreis dieser Nummer 0,32 E
Einrückungsgebühren für die zweigespaltene Zeile oder deren Raum 1,00 m. 

Bezugspreis mit Öffentlichem Anzeiger halbjährlich 9,– m.

Bestellungen von Einzelexemplaren werden mit 3,50 m berechnet.

Abbestellungen müssen bis zum 30. 04. bzw. 31. 10. eines jeden Jahres bei der Firma Böhm Mediendienst GmbH vorliegen. 
Reklamationen über nicht erfolgte Lieferungen aus dem Abonnement werden nur innerhalb einer Frist von 4 Wochen 

nach Erscheinen anerkannt. 

Bezug und Einzellieferungen durch Böhm Mediendienst GmbH,  
Unter Taschenmacher 10, 50667 Köln, Telefon (02 21) 9 22 92 63-0, 

eMail: info@boehm.de, www.boehm.de/amtsblatt. 
Die Anschriften der Bezieher werden EDV-mäßig erfasst.

Redaktionsschluss: Montag, 12 Uhr. 
Herausgeber und Verleger: Bezirksregierung Köln, Postfach 10 15 48, 50606 Köln. 

Produktion: Böhm Mediendienst GmbH, Unter Taschenmacher 10, 50667 Köln, Telefon (02 21) 9 22 92 63-0.
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